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Amtlicher Teil 

 
Amtliche Bekanntmachung 

der öffentlichen Unterrichtung und Erörterung über die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 86 der Stadt Heide 

 
Die Stadt Heide beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 86 der Stadt Heide für das Gebiet  
 

nördlich der Hamburger Straße, westlich Dorlenschweg, südlich Rendsburger Straße 
(B 203) und östlich Südermoorweg. 
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Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: 
 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von modularen 
Unterkünften für temporäres Wohnen für maximal 850 Personen im Zusammenhang mit 
der Errichtung der geplanten Batteriezellfabrik durch die Northvolt Germany GmbH.  
 
Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und ihre Auswirkungen öffentlich zu 
unterrichten. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche, soweit ihre Belange berührt 
sind. 
 
Die öffentliche Unterrichtung findet  
 

am Montag, den 11.03.2024, um 18.30 Uhr 
im Bürgerhaus, Großer Saal, Erdgeschoss, 

Neue Anlage 5, 25746 Heide, 
statt.  
 
Es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Die o.g. öffentliche Unterrichtung findet zeitgleich und zusammen mit der öffentlichen 
Unterrichtung der Öffentlichkeit zur Aufstellung der 50. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Heide statt. 
 
25746 Heide, den 09.02.2024 
 
S T A D T  H E I D E 
Der Bürgermeister 
gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 
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Nichtamtlicher Teil 

 

Einladung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung des Jagdbezirkes Heide II (Süderholm-

Bennewohld) 

am Montag, den 11. März 2024 um 19.15 Uhr 

in der Gaststätte „zum Alten Bahnhof“ in 25785 Nordhastedt, Bahnhofsstraße 10 

Bei Beschlussunfähigkeit wird am gleichen Tag und am gleichen Ort um 19.30 

Uhr erneut eine Versammlung einberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 

vertretenen Stimmen beschlussfähig ist. 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 

3. Jahres- und Kassenberichte 

4. Berichte der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

5. Verwendung des Erlöses aus der Jagdnutzung 

6. Festsetzung des Pachtpreises für die Restlaufzeit vom 01.04.2024 bis 

30.03.2030 

7. Neuwahl von Kassenprüfern 

8. Verschiedenes  

 

Heide, den 13. Februar 2024 
Hans-Werner Reuter 
Jagdvorsteher 
 
Veröffentlicht im Auftrage der 
Jagdgenossenschaft des Jagdbezirkes Heide II (Süderholm-Bennewohld) 
25746 Heide, 21.2.2024 
S t a d t  H e i d e 
Der Bürgermeister 
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 


